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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Vorprüfung einer möglichen Beeinträchtigung durch den Regionalen Flächennutzungsplan  
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 

 

2. Beschreibung der Planung 

Art der Planung: 
Gewerbliche Baufläche/bzw. Ver- und Entorgung - Abfallentsorgung, 
geplant 

Nr:  

Kommune(n): Mainhausen Fläche [ha]: 4,5 
  

2.1 Wirkfaktoren die von der Planung ausgehen können 

1-1 Überbauung / Versiegelung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstrukturen 

3-1 Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes 

5-1 Akustische Reize (Schall) 

5-2 Bewegung / Optische Reizauslöser (Sichtbarkeit, ohne Licht) 

5-3 Licht (auch: Anlockung) 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 
  

3. Kumulative Wirkungen mit folgenden Planungen 

Nr / Art der Planung:   
  

4. Beschreibung des Natura 2000-Gebietes 

Quelle: Standarddatenbogen/Verordnung 

Fläche [ha]: 5460,9 Anzahl der Teilflächen 3 

Kurzcharakteristik: lichte, warmtrockene Kiefern- und Kiefernmischwälder auf Sand (Quarz- und 
Kalksande), die vor allem im westlichen Teil durch Windwurf geöffnet wurden 

Brutvogelarten  
nach Anhang I VSRL:  

Und deren Erhaltungsziele 

Schwarzmilan (Milvus migrans) Erhaltung von naturnahen und strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern und 
Auwäldern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen mit Horstbäumen in einem 
zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflanzungszeit 

Grauspecht (Picus canus) Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholzanwärtern, stehendem und liegendem Totholz 
und Höhlenbäumen im Rahmen einer natürlichen Dynamik ;Erhaltung von 
strukturreichen, gestuften Waldaußen- und Waldinnenrändern sowie von offenen 
Lichtungen und Blößen im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) Erhaltung großflächiger lichter Kieferbestände mit Altholz und ohne flächenhaften 
Unterstand mit Schattholzarten ;Erhaltung von offenen Stellen im Wald sowie 
naturnahen, gestuften Waldrändern ;Erhaltung von waldnahen Magerrasen-, Ödland-, 
Heide- und Brachflächen, insbesondere auf trocken-sandigen Standorten der 
Niederungen 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwälden in verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Alt- und Totholzanwärtern, Totholz und Höhlenbäumen 
;Erhaltung von Ameisenlebensräumen im Wald mit Lichtungen, lichten Waldstrukturen 
und Schneisen 

Neuntöter (Lanius collurio) Erhaltung einer strukturreichen Landschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, 
Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen ;Erhaltung trockener Ödland-, Heide- 
und Brachflächen mit  Sträuchern und Gebüschgruppen ;Erhaltung von naturnahen, 
gestuften Wald- und Waldinnenrändern 
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Heidelerche (Lullula arborea) Erhaltung großflächiger Magerrasen mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt, 
und einer die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung, die einer Verbrachung 
und Verbuschung entgegenwirkt ;Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen 
mit eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und Gebüschgruppen 

Zug- und Rastvogelarten  
nach Anhang I VSRL: 

Und deren Erhaltungsziele 

  

Brutvogelarten  
nach Art. 4 (2) VSRL: 

Und deren Erhaltungsziele 

Graureiher (Ardea cinerea) Erhaltung der Brutkolonien ;Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und 
Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich sowie jagdlich genutzten Bereichen  

Baumfalke (Falco subbuteo) Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz sowie Pioniergehölzen 
;Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und Feuchtgebiete in der Nähe 
der Bruthabitate ;Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate  

Wendehals (Jynx torquilla) Erhaltung großflächiger Magerrasenflächen mit einer die Nährstoffarmut begünstigenden 
Bewirtschaftung ;Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen mit 
eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern und Gebüschgruppen ;Erhaltung von 
Streuobstwiesen ;Erhaltung lichter Wälder in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen 
mit Altholz, Totholz, Höhlenbäumen, Pioniergehölzen, Schneisen und Lichtungen 

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) Erhaltung der strukturreichen Agarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen, 
Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen ;Erhaltung von 
Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt ;Erhaltung von 
trockenen Sandrasen, Ödland-, Heide- und Brachflächen  

Zug- und Rastvogelarten  
nach Art. 4 (2) VSRL: 

Und deren Erhaltungsziele 

  
  

5. Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Entwicklungs- und Erhaltungsziele 

5.1 Auswirkungen mit Bezug zur Fläche 

Gebietsverkleinerung:  -  kleinster Abstand: ca. 20 m 
  

5.2 Einschätzung, ob erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können 

Derzeit wird die Planfläche bereits für verschiedene Zwecke genutzt. Inwieweit die Auswirkungen dieser Nutzungen auf das 
angrenzende Vogelschutzgebiet bereits Teil einer Untersuchung waren, ist im Regionalverband nicht bekannt. 
Im Jahr 2008 wurde für das Vogelschutzgebiet die Grunddatenerfassung durchgeführt. Im direkten Umfeld der Planfläche 
wurden Ziegenmelker, Waldschnepfe, Waldlaubsänger, Baumpieper, Mittelspecht, Grauspecht, Gartenrotschwanz, 
Wendehals und Kleinspecht erfasst. Die „Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene“ gelten als bestes hessisches 
Brutgebiet für den Ziegenmelker (ca. 25 Brutpaare), was diesen Vogel zur zentralen Zielart des Gebietes macht.  
Flächeninanspruchnahmen gehen von der Planung nicht aus, somit sind auch Vegetationsveränderungen innerhalb des 
Schutzgebietes ausgeschlossen. Insbesondere indirekte Wirkungen gehen von der Planfläche aus. Hier sind Lärm (Anlage 
zum Brechen und Klassieren von Gestein; Umlade und Sortieranlage usw.), Licht z.B. durch die Beleuchtung der Anlagen 
und Staubemmissionen im Vordergrund stehend.  
Vom Ziegenmelker ist bekannt, dass er mit Meideverhalten auf Lärm und Licht (nachtaktive Art) reagiert und geeignete 
Brutstandorte aufgibt. Dies ist in Entfernungen zur Lärmquelle bis 300 m und darüber hinaus belegt. Selbst der Verlust 
einzelner Brutstandorte ist bei dieser Art als erheblich einzustufen. 
 
Mit den derzeit vorhandenen Unterlagen können erhebliche Beeinträchtigungen der Zielarten des Vogelschutzgebietes daher 
nicht ausgeschlossen werden, so dass zum jetzigen Zeitpunkt eine detaillierte FFH-Verträglichkeitsprüfung angezeigt wäre. 
Insbesondere Informationen zur Nutzung der einzelnen Betriebseinheiten sind hier notwendig.  
  

6. Ergebnis RV: FFH-VP erforderlich x FFH-VP nicht erforderlich  
 


